
Vierter Titel
Von Willenserklärungen
Erfordernisse rechtsgültiger Willenserklärungen.
§. 1. Die Willenserklärung ist eine Aeußerung dessen, was nach der Absicht des Erklärenden
geschehen, oder nicht geschehen soll.

§. 2. Wenn eine Willenserklärung rechtliche Wirkungen hervorbringen soll, so muß der
Erklärende über den Gegenstand, nach dem Inhalt seiner Erklärung, zu verfügen berechtigt
seyn.

§. 3. Er muß das Vermögen besitzen, mit Vernunft und Ueberlegung zu handeln.

§. 4. Die Willenserklärung muß frey, ernstlich, und gewiß, oder zuverläßig seyn.

Gegenstände.
§. 5. Alle Sachen und Handlungen, auf welche ein Recht erworben, oder Andern übertragen
werden kann, können Gegenstände der Willenserklärungen seyn.

§. 6. Zu Handlungen, welche die Gesetze verbieten, kann durch Willenserklärungen niemand
verpflichtet oder berechtigt werden;

§. 7. Auch nicht zu Handlungen, welche die Ehrbarkeit beleidigen.

§. 8. Willenserklärungen, welche zur Verheimlichung einer durch die Gesetze gemißbilligten
Handlung, oder auf Entschädigung oder Belohnung des Uebertreters abzielen, sind nichtig.

§. 9. Gewissensfreyheit kann durch keine Willenserklärung eingeschränkt werden.

§. 10. Zusagen, wodurch eine Mannsperson bis über das dreyßigste, und eine Frauensperson
bis über das fünf und zwanzigste Jahr hinaus, zum ehelosen Stande verpflichtet werden soll,
sind ungültig.

§. 11. Auch ist niemand an eine Willenserklärung gebunden, wodurch er seinen Wittwenstand
nicht zu ändern angelobt hat.

§. 12. Ist aber die Ehelosigkeit das nothwendige Erforderniß eines gewissen Standes, so dauert
die Verpflichtung dazu so lange, als jemand in diesem Stande sich befindet.

§. 13. Zur Sklaverey oder Privatgefangenschaft kann niemand durch Willenserklärungen
verpflichtet werden.

§. 14. So weit eine Sache dem Privatverkehr entzogen ist; so weit kann sie kein Gegenstand
einer Willenserklärung seyn.

§. 15. Nicht nur durch Natur oder Gesetz, sondern auch durch rechtliche Privatverfügungen
können Sachen dem Verkehr entzogen werden.

§. 16. Dergleichen Privatverfügung bindet einen jeden, welchen der Verfügende zu
verpflichten berechtigt war.

§. 17. Doch darf auch ein Dritter, welchem dergleichen Privatverfügung bekannt geworden ist,
derselben nicht entgegen handeln.

§. 18. Die bloße öffentliche Bekanntmachung ist zum Beweise, daß der Dritte die Verfügung
gewußt habe, noch nicht hinreichend.

§. 19. Dagegen kann sich niemand mit der Unwissenheit einer in das Hypothekenbuch
eingetragenen Verfügung entschuldigen.

Persönliche Fähigkeit.
§. 20. Alle Willensäußerungen der Kinder, welche das siebente Jahr noch nicht zurückgelegt
haben, sind nichtig.



§. 21. Willenserklärungen der Unmündigen, welche das vierzehnte Jahr noch nicht
zurückgelegt haben, sind nur in so fern gültig, als sie sich dadurch einen Vortheil erwerben.

§. 22. Sind mit dem Vortheil, den ein solcher Unmündiger durch seine Willensäußerung
erwerben soll, zugleich Pflichten und Lasten verbunden, so erlangt die Willenserklärung ohne
Einwilligung seines Vorgesetzten keine rechtliche Wirkung. (Tit. V. §. 11. 12. 13.)

§. 23. Rasende und Wahnsinnige sind den Kindern unter sieben Jahren gleich zu achten. (§.
20.)

§. 24. So lange den Personen, welche mit Anfällen einer solchen Krankheit behaftet sind,
noch kein Vormund bestellt ist, gilt die Vermuthung, daß sie ihren Willen bey völliger
Verstandskraft, und nicht während eines Anfalls ihrer Krankheit, geäußert haben.

§. 25. Sind aber dieselben unter Vormundschaft gesetzt, so kann, so lange diese dauert, auf
das Vorgeben, daß die Erklärung in einem lichten Zwischenraum erfolgt sey, keine Rücksicht
genommen werden.

§. 26. Von Willenserklärungen der Blödsinnigen, die unter Vormundschaft genommen
worden, gilt das, was von Unmündigen verordnet ist. (§. 21. 22.)

§. 27. Wenn auch der Blödsinnige noch nicht unter Vormundschaft gesetzt ist, so gilt doch die
Vermuthung, daß derjenige betrügerisch gehandelt habe, welcher durch die Willenserklärung,
mit dem Schaden desselben, sich zu bereichern sucht.

§. 28. Personen, welche durch den Trunk des Gebrauchs ihrer Vernunft beraubt worden, sind,
so lange diese Trunkenheit dauert, den Wahnsinnigen gleich zu achten. (§. 23.)

§. 29. Ein gleiches gilt von denjenigen, welche durch Schrecken, Furcht, Zorn, oder andere
heftige Leidenschaft, in einen Zustand versetzt worden, worin sie ihrer Vernunft nicht mächtig
waren.

§. 30. Daß Trunkenheit oder Leidenschaft bis zu einem solchen Grade gestiegen sind, wird
nicht vermuthet. (§. 91.)

Freyheit des Willens.
§. 31. Aeußerungen des Willens, wozu jemand durch physische Gewalt genöthigt worden,
haben keine verbindliche Kraft.

§. 32. Ein Gleiches gilt von solchen Willenserklärungen, wozu jemand durch Entziehung der
Nahrungs- und Heilmittel, oder durch Zufügung körperlicher Schmerzen vermocht worden.

§. 33. Auch gefährliche Bedrohungen des Lebens, der Gesundheit, der Freyheit und Ehre,
machen jede darauf erfolgende Willensäußerung unkräftig.

§. 34. Drohungen sind gefährlich, wenn die Ausführungen derselben entweder an sich, oder
auch nur nach der Meinung des Bedrohten in der Gewalt des Drohenden steht.

§. 35. Die Drohung, jemanden eines Verbrechens wegen, mit oder ohne Grund, gerichtlich
angeben .zu wollen, vereitelt in der Regel jede darauf erfolgte Willenserklärung des
Bedroheten.

§. 36. Bey Drohungen, welche nicht unmittelbar Leben, Gesundheit, Freyheit oder Ehre
betreffen, muß, nach der Beschaffenheit des angedroheten Uebels an sich, und nach dem
Verhältnisse desselben zu dem Gegenstande der Erklärung, von dem Richter vernünftig
beurtheilt werden: ob dadurch die Willensäußerung wirklich erzwungen worden sey?

§. 37. Auch ist, bey Bestimmung des Einflusses der Drohung in den Willen des Bedroheten,
zugleich auf desselben Leibes- und Gemüthsbeschaffenheit Rücksicht zu nehmen.

§. 38. Die Drohung, sich seines Rechts gesetzmäßig zu bedienen, kann niemals als Zwang
angesehen werden.



§. 39. Eine Willenserklärung also, wozu jemand durch die Aeußerung des Andern, sein Recht
gerichtlich verfolgen zu wollen, bewogen worden, ist keinesweges für erzwungen zu achten.

§. 40. Die gedrohete Entziehung eines Vortheils, welchen der Drohende dem andern zwar
zugedacht, aber noch nicht eingeräumt hatte, macht die Willenserklärung des Bedroheten
niemals unkräftig.

§. 41. Der Vorwand, daß Scheu oder Ehrfurcht die Willenserklärung veranlaßt habe, verdient
keine Rücksicht.

§. 42. Erzwungene Willenserklärungen sind auch alsdann ungültig, wenn die Gewalt oder der
Zwang nicht von dem, zu dessen Vortheil die Erklärung gereichen soll, sondern von einem
Dritten, verübt worden.

§. 43. Dadurch aber, daß eine drohende Gefahr zu der Willenserklärung bloß Anlaß gegeben
hat, wird diese noch nicht entkräftet.

§. 44. Hat jedoch Furcht vor der Gefahr das Vermögen des Erklärenden, mit Freyheit und
Ueberlegung zu handeln, gänzlich ausgeschlossen, so findet die Vorschrift des §. 28. sqq.
Anwendung.

§. 45. Wer eine sonst rechtsbeständige Willenserklärung wegen erlittenen Zwanges anfechten
will, muß dieses, sobald als er einen Richter hat antreten können, spätestens aber binnen Acht
(!) Tagen nach diesem Zeitpunkte gerichtlich anzeigen.

§. 46. Dergleichen vorläufige Anzeige kann bey einem jeden Gericht gültig geschehen; sie
muß aber die zur Sache gehörigen Umstände unter Anführung der Beweismittel enthalten.

§. 47. Uebrigens hängt es von dem Anzeigenden ab, die Ungültigkeit der Willenserklärung
gegen den, welcher sich des Zwanges oder der Gewalt schuldig gemacht hat, gerichtlich
auszuführen; oder den Anspruch aus der Willenserklärung abzuwarten; oder sich der in der
Prozeßordnung vorgeschriebenen Wege zur Erhaltung seiner Beweismittel zu bedienen.
§. 48. Ist jedoch die angezeigte Gewalt so beschaffen, daß dadurch eine peinliche
Untersuchung begründet werden kann, so muß der Richter, bey welchem die Anzeige
geschehen ist, demjenigen inländischen Richter, vor welchen die Untersuchung gehört, davon
sofort zur weitern Verfügung Nachricht geben.

§. 49. Ist die vorläufige Anzeige nach §. 45. nicht geschehen, so verliert der angeblich
Gezwungene dadurch das Recht, sich des Eydesantrages zum Beweise zu bedienen, und muß
den Einwand auf andere Art vollständig darthun.

§. 50. Auch wird durch die Unterlassung der Anzeige die dem Einwand entgegenstehende
rechtliche Vermuthung dergestalt verstärkt, daß zur Ergänzung eines gegen diese Vermuthung
nicht vollständig geführten Beweises kein Erfüllungseyd statt finden kann.

§. 51. Ist der Erklärende gestorben, ehe er nach §. 45. die vorläufige Anzeige hat machen
können, so steht seinem Erben frey, noch innerhalb dreyer Monathe, nach erhaltener Kenntniß
von dem Daseyn der Willenserklärung, den Zwang mit der vorgedachten Wirkung
anzuzeigen.

Ernster Wille.
§. 52. Eine Willenserklärung, woraus Rechte und Verbindlichkeiten entstehen sollen, muß
ernstlich seyn.

§. 53. Wer über Angelegenheiten seines Berufs oder Gewerbes sich geäußert hat, dem steht
die rechtliche Vermuthung, daß die Aeußerung nicht bloß zum Schein, oder nur aus Scherz,
geschehen sey, entgegen.

§. 54. Eben das gilt, wenn die Erklärung in einer besondern durch die Gesetze bestimmten
Form abgegeben worden.



§. 55. Ueberhaupt muß die Richtigkeit des Vorgebens, daß eine Erklärung nur zum Schein,
oder nur scherzweise geschehen sey, aus den Umständen klar erhellen.

§. 56. Hat jemand einen Andern durch ungebührlichen Scherz zu Anstalten und Handlungen,
die diesem lästig sind, wissentlich verleitet, so muß er ihn deshalb schadlos halten.

Gewisser Wille.
§. 57. Willenserklärungen werden für zuverläßig oder gewiß angesehen, wenn die Absicht des
Erklärenden, ein Recht erwerben, übertragen, oder aufheben zu wollen, durch Worte oder
andere deutliche Zeichen ausgedruckt wird.

Stillschweigende Willenserklärungen.
§. 58. Handlungen, aus denen die Absicht des Handelnden mit Zuverläßigkeit geschlossen
werden kann, werden für stillschweigende Willensäußerungen angesehn.

§. 59. Stillschweigende Willensäußerungen haben mit den ausdrücklichen gleiche Kraft.

§. 60. Wo die Gesetze eine ausdrückliche Erklärung zu der rechtsgültigen Form des Geschäfts
erfordern, ist eine stillschweigende Willenserklärung unkräftig.

§. 61. Bloßes Stillschweigen wird nur alsdann für Einwilligung geachtet, wenn der
Schweigende sich erklären konnte, und vermöge der Gesetze dazu verbunden war.

§. 62. Wer also durch einen auf die Gesetze gegründeten richterlichen Befehl zu einer
Erklärung aufgefordert wird, und sie beharrlich verweigert, dessen Erklärung wird von dem
Richter der dem Befehl beygefügten Warnung gemäß ergänzt.

Vermuthete Willenserklärungen.
§. 63. Soll die Absicht des Handelnden aus den Umständen bloß vermuthet werden, so ist
keine rechtsgültige Willenserklärung vorhanden.

§. 64. Haben jedoch die Gesetze selbst bestimmt, was aus solchen Handlungen geschlossen
werden soll, so ist die Absicht des Handelnden nach dieser gesetzlichen Vermuthung so lange
zu beurtheilen, bis eine andre Willensmeinung desselben klar ausgemittelt worden.

Auslegung der Willenserklärungen.
§. 65. Der Sinn jeder ausdrücklichen Willenserklärung muß nach der gewöhnlichen
Bedeutung der Worte und Zeichen verstanden werden.

§. 66. Die gewöhnliche Bedeutung ist nach der Zeit, wenn die Erklärung abgegeben worden,
zu beurtheilen.

§. 67. Ist der Sprachgebrauch nach Beschaffenheit der Person verschieden, so muß auf die
Person des Erklärenden gesehen werden.

§. 68. Hat jemand seinen Willen durch einen Andern erklärt, so kommt es auf den
Sprachgebrauch des Letztern an, in so fern derselbe nicht solcher Ausdrücke, die von dem
Machtgeber bestimmt vorgeschrieben worden, sich bedient hat.

§. 69. Sind, nach Beschaffenheit des Gegenstandes, besondre Ausdrücke oder Redensarten im
Gebrauch, so muß der Sinn der Willensäußerung, diesem Gebrauch gemäß, erklärt werden.

§. 70. Ist in der Erklärung die Absicht deutlich ausgedrückt, so sind zweifelhafte Stellen dieser
Absicht gemäß auszulegen.

§. 71. Hat der Erklärende seinen Willen bey andrer Gelegenheit deutlich geäußert, so muß das
Dunkle einer streitigen Erklärung dieser deutlichen Aeußerung gemäß verstanden werden.

§. 72. Ausgenommen ist der Fall, wo die Absicht, eine frühere Willenserklärung durch eine
spätere zu ändern, deutlich erhellet.



§. 73. Unbestimmte Willensäußerungen sind nach den in den Gesetzen enthaltenen
Bestimmungen zu erklären.

§. 74. Doch ist jede Willensäußerung im zweifelhaften Falle so zu deuten, daß sie nicht ohne
alle Wirkung bleibe.

Irrthum.
§. 75. Irrthum in dem Wesentlichen des Geschäfts, oder in dem Hauptgegenstande der
Willenserklärung macht dieselbe ungültig.

§. 76. Ein Gleiches gilt von einem Irrthum in der Person desjenigen, für welchen aus der
Willenserklärung ein Recht entstehen soll, so bald aus den Umständen erhellet, daß ohne
diesen Irrthum die Erklärung solchergestalt nicht erfolgt seyn würde.

§. 77. Auch Irrthum in ausdrücklich vorausgesetzten Eigenschaften der Person oder Sache
vereitelt die Willenserklärung.

§. 78. In allen diesen Fällen (§. 75. 76. 77.) bleibt die Willenserklärung ungültig, auch wenn
der Erklärende den Irrthum hätte vermeiden können.

§. 79. Ist jedoch derselbe durch eignes grobes oder mäßiges Versehen in den Irrthum gerathen,
und der Andre hat nicht gewußt, daß der Erklärende sich irre, so ist der Erklärende zum Ersatz
des durch seine Schuld entstandnen Schadens verpflichtet.

§. 80. Ist von beyden Seiten ein vermeidlicher Irrthum vorgefallen, so findet von keiner Seite
eine Entschädigung statt.

§. 81. Irrthum in solchen Eigenschaften der Person oder Sache, welche dabey gewöhnlich
vorausgesetzt werden, entkräftet ebenfalls die Willenserklärung.

§. 82. Doch besteht dieselbe, wenn der Irrende durch eignes grobes oder mäßiges Versehen
seinen Irrthum veranlaßt hat.

§. 83. Durch Irrthum in andern Eigenschaften oder Umständen wird die Willenserklärung
niemals vereitelt.

Betrug.
§. 84. In keinem Falle aber kann derjenige, welcher einen Irrthum wissentlich und vorsetzlich
veranlaßt hat, daraus ein Recht erwerben.

§. 85. Vielmehr ist jede durch Betrug veranlaßte Willenserklärung für den Betrogenen
unverbindlich.

§. 86. Nicht nur den Betrogenen, sondern auch Andere, die bey einem solchen Irrthum
Schaden leiden(,) muß der Betrüger entschädigen.

§. 87. Ist die Willenserklärung zwar nicht durch Betrug veranlaßt, aber doch der Erklärende zu
einem Irrthum bey derselben vorsetzlich verleitet worden, so hängt es von der Beschaffenheit
dieses Irrthums, an und für sich betrachtet, ab: ob und wie weit die dadurch veranlaßte
Erklärung nach obigen Grundsätzen bestehen könne, oder nicht. (§. 75-83).

§. 88. Wenn aber auch hiernach die Willenserklärung in Ansehung des Hauptgeschäfts
besteht, so muß dennoch der Erklärende, wegen des aus dem Irrthum entstandenen Nachtheils,
von dem Betrüger entschädigt werden.

§. 89. Hat ein Dritter den Erklärenden ohne Zuthun des Andern, zu dessen Gunsten die
Erklärung geschieht, hintergangen, so entscheidet ebenfalls die Beschaffenheit des Irrthums,
zu welchem der Erklärende verleitet worden: ob derselbe an seine Willenserklärung, in
Ansehung des Hauptgeschäfts, gebunden sey, oder nicht. (§. 75-83).



§. 90. Wegen der von dem Betrüger beyden Theilen zu leistenden Entschädigung hat es bey
der Vorschrift des §. 86. 88. sein Bewenden.

§. 91. Wer, auch ohne die Absicht, den Andern zu hintergehen, ihn durch Trunk, oder
Erregung heftiger Leidenschaften, in einen solchen Zustand versetzt, wo er seine Handlungen
und deren Folgen nicht mehr richtig zu beurtheilen vermag, der kann aus den in solchem
Zustand abgegebnen Erklärungen desselben kein Recht erlangen.

§. 92. Doch muß der, welcher aus diesem Grunde (§. 91).(!) seine sonst rechtsbeständige
Willenserklärung anfechten will, solches binnen Acht Tagen nach Abgebung derselben der
Vorschrift §. 46. gemäß gerichtlich anzeigen.

§. 93. Ist diese Anzeige unterblieben, so kann in der Folge auf den Einwand keine Rücksicht
mehr genommen werden.

Form der Willenserklärungen.
§. 94. In so fern die Gesetze einer Art von Willenserklärung keine bestimmte Form
vorgeschrieben haben, ist jede Aeußerung derselben, bey welcher die Erfordernisse §. 2. 3. 4.
anzutreffen sind, gültig.

§. 95. Ist aber dergleichen Form in den Gesetzen ausdrücklich bestimmt, so gilt davon alles
das, was wegen der Form der rechtlichen Handlungen überhaupt festgesetzt ist. (Tit. III. §. 40.
sqq.)

Wirkung derselben.
§. 96. Bloße auch an sich gültige Willenserklärungen sind für sich allein, die Erwerbung,
Uebertragung, oder Aufhebung eines Rechts zu bewirken, in der Regel noch nicht
hinreichend.

§. 97. Was hinzukommen müsse, um einer Willenserklärung die volle rechtliche Wirkung zu
verschaffen, ist nach den verschiednen Arten derselben in den Gesetzen besonders bestimmt.

§. 98. Willenserklärungen, zu welchen jemand in den Gesetzen selbst, oder von dem Richter,
vermöge gesetzlicher Vorschriften, aufgefordert worden, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit
keines weitern Zusatzes.

Bedingung.
§. 99. So weit jemand über eine Sache verfügen kann, so weit kann er auch seiner
Willenserklärung darüber Bedingungen beyfügen.

§. 100. Eine Willenserklärung ist bedingt, wenn das daraus entstehende Recht von einem
Ereigniß, welches eintreffen oder nicht eintreffen soll, abhängig gemacht worden.

a) Aufschiebende.
§. 101. Ist die Bedingung in der Art beygefügt, daß durch den Eintritt derselben die
Erwerbung des Rechts erst vollendet werden soll, so heißt sie eine aufschiebende Bedingung.

§. 102. Der unter einer aufschiebenden Bedingung Berechtigte muß, ehe er das Recht ausüben
kann, die Wirklichkeit des Ereignisses abwarten.

§. 103. Inzwischen darf der bedingungsweise Verpflichtete zum Nachtheil des dem Andern
zugedachten Rechts nichts vornehmen.

§. 104. Hängt die Bedingung von einem bloßen Zufall ab, so dürfen weder der Berechtigte,
noch der Verpflichtete, ein jeder bey Verlust seines Rechts, etwas vornehmen, wodurch das
Eintreten des Zufalls hervorgebracht oder verhindert wird.

§. 105. Hängt die Bedingung von einer freyen Handlung des Berechtigten oder eines Dritten
ab, und hindert der Verpflichtete vorsetzlich, daß die Bedingung nicht zur Wirklichkeit



gelangt, so ist dieselbe in Ansehung seiner für erfüllt zu achten.

§. 106. Ein gleiches findet statt, wenn der Verpflichtete durch Betrug oder andere unerlaubte
Mittel den Entschluß bewirkt, nach welchem die Bedingung fehlschlägt.

§. 107. Wenn aber der Verpflichtete sich erlaubter Mittel zur Bewirkung dieses Entschlusses
bedient hat, so ist er dem Berechtigten dafür nicht verantwortlich. 

§. 108. Ist die aufschiebende Bedingung so beschaffen, daß sie von einer ganz unbestimmten
Willkühr des Erklärenden oder dessen, welcher durch die Erklärung verpflichtet werden soll,
abhängt, so hat die Erklärung selbst gar keine rechtliche Wirkung.

§. 109. Ist zwar ein bestimmtes Ereigniß, aber nur ein solches, dessen Eintreffen oder
Nichteintreffen an sich von dem freyen Willen des Erklärenden oder Verpflichteten abhängt,
zur Bedingung gesetzt, so kann der Begünstigte den Verpflichteten nicht hindern, über den
Gegenstand der Erklärung, so lange dies Ereigniß noch nicht eingetroffen ist, nach Gutfinden
zu verfügen.

§. 110. Setzt durch dergleichen Verfügung der bedingungsweise Verpflichtete sich selbst
außer Stand, bey künftig eintretendem Ereigniß der Erklärung zu genügen, so kann der
Berechtigte, welcher in Rücksicht dessen bereits etwas gegeben oder geleistet hat,
vollständige Schadloshaltung dafür fordern.

§. 111. Kann zur Zeit des wirklich eintretenden Ereignisses der Erklärung noch genügt
werden, so hat der Berechtigte ein unbedingtes Recht darauf erworben.

§. 112. Ist ein Vortheil, der einem Dritten verschafft werden soll, zur Bedingung gemacht
worden, so muß auch diese schlechterdings erfüllt werden.

§. 113. Es kommt also dem bedingungsweise Berechtigten nicht zu statten, wenn gleich der
Dritte den Vortheil ausschlägt, oder sich selbst an dessen Erlangung hindert.

b) Auflösende.
§. 114. Ist eine Bedingung in der Art beygefügt, daß durch den Eintritt derselben die Wirkung
der Willenserklärung wieder aufhören soll, so heißt solches eine auflösende Bedingung.

§. 115. Der unter einer auflösenden Bedingung Berechtigte verliert sein Recht mit dem
Augenblick, wo die Bedingung zur Wirklichkeit gelangt.

§. 116. Erhellet aber aus den Umständen, daß das Recht, beym Eintritt der Bedingung, als
ungültig, von der Zeit der Einräumung an, habe angesehen werden sollen, so müssen auch die
bisher gezogene Nutzungen wieder herausgegeben werden.

§. 117. Soll die auflösende Bedingung von einem bloßen Zufall abhangen, so findet die
Vorschrift §. 104. Anwendung.

§. 118. Ist die Bedingung von dem freyen Willen desjenigen, dem bey ihrem Eintritt der
Vortheil zufallen soll, abhängig gemacht, so verliert der andere das unter einer auflösenden
Bedingung erhaltene Recht von der Zeit an, da sich jener seiner Befugniß bedient.

§. 119. Beruht die Bedingung auf einer freyen Handlung dessen, der bey ihrem Eintritt das
Recht verlieren soll, oder eines Dritten; und hat der, welchem alsdann das Recht zufallen soll,
durch Betrug oder andere unerlaubte Mittel den Entschluß, durch welchen die auflösende
Bedingung wirklich wird, veranlaßt; so wird in Ansehung seiner angenommen, daß die
Bedingung nicht eingetreten sey.

§. 120. Ist jemanden ein Recht oder Vortheil unter der Bedingung, daß er seinen verwittweten
Stand nicht andre, eingeräumt worden, so kann derselbe, wenn er sich wieder verheyrathet, die
gezogenen Nutzungen herauszugeben, niemals angehalten werden.



§. 121. Es hängt von dem Erklärenden ab, für das unter einer auflösenden Bedingung
einzuräumende Recht, gleich bey der Einräumung desselben, Cautionsleistung zu fordern.

§. 122. Ist dieses nicht geschehen, so kann der Berechtigte nur in dem Falle zur
Sicherheitsbestellung angehalten werden, wenn eine erhebliche Besorgniß entsteht, daß er sich
selbst außer Stand setzen werde, bey eintretender auflösenden Bedingung seiner
Verbindlichkeit wegen Zurückgabe der Sache oder des Rechts ein Gnüge zu leisten.

§. 123. Die Caution dauert alsdann so lange, als die auflösende Bedingung noch eintreffen
kann.

§. 124. Sind unschätzbare Rechte oder Vortheile unter einer auflösenden Bedingung
eingeräumt worden, so tritt in Fällen, wo sonst Caution geleistet werden muß, die
Verbindlichkeit zur Uebernehmung einer Conventionalstrafe an deren Stelle.

§. 125. Diese muß von dem Richter nach den Umständen bestimmt, und von dem
Berechtigten auf so lange, als die auflösende Bedingung noch eintreten kann, sicher gestellt
werden.

c) Mögliche und unmögliche.
§. 126. Durch Beziehung auf Ereignisse, welche nach dem natürlichen Lauf der Dinge
nothwendig eintreffen müssen, wird eine Willenserklärung nicht bedingt.

§. 127. Wird das eingeräumte Recht daran gebunden, daß ein dergleichen Ereigniß eintreten
soll, so ist dieses für eine Zeitbestimmung zu achten.

§. 128. Wird aber das Recht von dem Nichteintreffen eines solchen nothwendigen Ereignisses
abhängig gemacht, so ist die Willenserklärung nichtig.

§. 129. Kann ein Ereigniß entweder nach dem natürlichen Laufe der Dinge überhaupt, oder
nach den besondern Beschaffenheiten und Verhältnissen desjenigen, dem die Bedingung
gemacht worden, nicht eintreffen, so wird die Bedingung selbst unmöglich genannt.

§. 130. Ist eine unmögliche Bedingung in der Art, daß solche nicht eintreffen solle, beygefügt,
so wird die Erklärung für unbedingt geachtet.

§. 131. Wird aber das Recht von dem Eintreffen der unmöglichen Bedingung abhängig
gemacht, so wird dadurch die ganze Willenserklärung entkräftet.

§. 132. Ein Gleiches geschiehet, wenn Bedingungen beygefügt worden, deren Sinn, und wie
sie erfüllt werden sollen, ganz unverständlich ist.

d) Unnütze.
§. 133. Bedingungen, von deren Erfüllung kein Nutzen abzusehen ist, müssen, so lange der
Erklärende lebt, und darauf besteht, dennoch erfüllt werden.

§. 134. Ist aber der Erklärende, ohne sich über den bey der Bedingung gehabten Zweck näher
zu äußern, verstorben, so kann der bedingt Berechtigte auf deren Erlassung bey dem Richter
antragen.

§. 135. Der Richter muß diejenigen, welche ein Interesse bey der Sache haben, rechtlich
darüber hören, und darf nur nach befundener ganz offenbaren Unnützlichkeit der Bedingung,
die Erfüllung derselben erlassen.

e) Unerlaubte.
§. 136. Was selbst kein Gegenstand einer Willenserklärung seyn kann (§. 6-14.), das kann
auch niemanden als eine Bedingung aufgelegt werden.

§. 137. Ob dergleichen Bedingungen die Erklärung entkräften, oder für nicht beygefügt zu
achten sind, ist nach den verschiedenen Arten der Willenserklärungen in den Gesetzen



besonders bestimmt. (Tit. V. §. 227. sqq. Tit. XII. §. 63).

§. 138. Was in Fällen, wo die Beybehaltung des verwittweten Standes zur Bedingung gemacht
worden, Rechtens sey, ist oben verordnet. (§. 120.)

f) Von mehrern beygefügten Bedingungen.
§. 139. Sind mehrere erlaubte Bedingungen, von welchen eine oder die andre erfüllt werden
soll, festgesetzt, so hat in der Regel derjenige, welcher damit belastet worden, die Wahl,
welche derselben er erfüllen wolle.

g) Von Bedingungen, die auf vergangne Begebenheiten sich beziehen.
§. 140. Auch vergangene Begebenheiten können zur Bedingung gemacht werden.

§. 141. In diesem Falle kann der Besitz des unter einer solchen Bedingung eingeräumten
Rechts nicht eher gefordert werden, als bis die zur Bedingung gemachte vergangene
Begebenheit klar erwiesen ist.

§. 142. Doch erstreckt sich, wenn die Willenserklärung nicht ein Andres besagt, die rechtliche
Wirkung derselben auf diejenige Zeit zurück, in welcher sie sich geäußert haben würde, wenn
die Willenserklärung unbedingt gewesen wäre.

§. 143. Ist eine vergangene Begebenheit zu einer auflösenden Bedingung gemacht worden, so
wird, bey erwiesener Wirklichkeit derselben, das dagegen eingeräumte Recht als von Anfang
an ungültig angesehen.

§. 144. Doch kann derjenige, welcher den Erklärenden zu einem Irrthum über die Wirklichkeit
oder Beschaffenheit des Ereignisses verleitet hat, aus der Erklärung keinen Vortheil ziehen.

Bewegungsgrund.
§. 145. Wird bey einer Erklärung eine gewisse Begebenheit oder Thatsache, als eine solche,
die entweder schon geschehen ist, oder noch geschehen soll, blos vorausgesetzt, so ist sie nur
als ein Bewegungsgrund anzusehen.

§. 146. Der angeführte Bewegungsgrund dient hauptsächlich nur zur Erklärung einer
zweifelhaften Absicht.

§. 147. Ist also die Absicht klar, so wird durch die Unrichtigkeit des angeführten
Bewegungsgrundes die Willenserklärung selbst noch nicht entkräftet.

§. 148. Hat der Erklärende den falschen Bewegungsgrund aus Irrthum für richtig
angenommen, so kann der, welcher diesen Irrthum vorsetzlich veranlaßt hat, daraus keinen
Vortheil ziehen.

§. 149. Außer diesem Falle giebt bey Willenserklärungen, woraus gegenseitige Rechte und
Verbindlichkeiten entstehen, ein Irrthum im Bewegungsgrunde dem Irrenden niemals das
Recht, von seiner Erklärung wieder abzugehn.

§. 150. Hingegen sind Willenserklärungen, woraus nur der, zu dessen Gunsten sie geschehen,
allein den Vortheil ziehen würde, unkräftig, so bald erhellet, daß der ausdrücklich angeführte
irrige Bewegungsgrund die einzige Ursach der Willensäußerung selbst gewesen sey.

Beschreibung.
§. 151. Was von falschen Bewegungsgründen verordnet ist, das gilt auch von falschen
Beschreibungen.

Zweck.
§. 152. Wenn aus dem Inhalt der Willenserklärung, oder aus den Umständen erhellet, daß der
Erklärende bey demjenigen, was er dem Andern zu thun oder zu unterlassen auferlegt; den
eignen Vortheil desselben zur Absicht gehabt habe, so ist eine solche Bestimmung eher für



einen Endzweck, als für eine Bedingung zu achten.

§. 153. Ist etwas ausdrücklich zu einem gewissen Endzweck bewilligt worden, so tritt, wenn
die Erklärung nicht das Gegentheil klar besagt, der Berechtigte sofort in die Ausübung und
den Genuß des ihm bewilligten Rechts.

§. 154. Er verliert aber dieses Recht wieder, wenn der Zweck nicht erfüllt wird.

§. 155. Es findet also bey dem Zweck alles das statt, was in Ansehung der auflösenden
Bedingungen §. 114. sqq. verordnet ist.

§. 156. Ist zur Erfüllung des Zwecks keine gewisse Zeit bestimmt, so kann das dazu bewilligte
Recht, so lange die Erfüllung noch möglich bleibt, nicht zurück genommen werden.

§. 157. Bey Willenserklärungen unter Lebendigen muß der bestimmte Zweck schlechterdings
nach der Erklärung erfüllt werden.

§. 158. Kann oder will der Begünstigte diese Erfüllung nicht leisten, so ist die Erklärung
unverbindlich.

§. 159. Ist jedoch der Zweck durch etwas Aehnliches nach der Erklärung erfüllt worden, und
der Erklärende hat sich dabey wissentlich ein Jahr hindurch beruhigt, so können dessen Erben
die Art der Erfüllung nicht anfechten.

§. 160. In wie fern bey Erklärungen von Todes wegen der bestimmte Zweck schlechterdings
oder durch etwas Aehnliches, und vor oder nach dem Ableben des Erklärenden zu erfüllen
sey, ist durch besondre Gesetze bestimmt. (Tit. XII. §. 508. sqq.)

§. 161. In allen Fällen, wo das Recht selbst, welches den Gegenstand der Willenserklärung
ausmacht, auf die Erben übergehen kann, treten diese auch in Ansehung der Befugniß die
Bedingung oder den Zweck zu erfüllen, in die Rechte des Erblassers.

§. 162. Ist aber die Bedingung oder der Zweck an die Person des Berechtigten gebunden, und
stirbt dieser vor der Erfüllung, so verliert die Erklärung selbst ihre Wirksamkeit.

Zeit.
§. 163. Eine der Willenserklärung beygefügte ungewisse Zeit, wo das Recht aus derselben
entweder entstehen, oder aufhören soll, wird einer aufschiebenden oder auflösenden
Bedingung gleich geachtet.

§. 164. Ist eine gewisse Zeit dergestalt beygefügt. daß mit dem Ablauf derselben die
Ausübung des Rechts ihren Anfang nehmen soll, so muß zwar der Berechtigte den Eintritt
dieses Zeitpunkts abwarten.

§. 165. Doch ist das Recht selbst für vollständig erworben zu achten, und geht daher, wenn es
nicht an die Person des Berechtigten gebunden ist, auf die Erben desselben über.

§. 166. Der Verpflichtete darf in der Zwischenzeit nichts vornehmen, wodurch das Recht des
andern geschmälert, oder gar vereitelt werden könnte.

§. 167. Ist eine gewisse Zeit dergestalt beygefügt, daß dadurch die Dauer des durch die
Willenserklärung übertragnen Rechts bestimmt werden soll, so hört mit dem Ablauf dieser
Zeit das Recht von selbst wieder auf.

§. 168. Derjenige, dem solchergestalt ein Recht nur auf eine gewisse Zeit eingeräumt worden,
darf, während derselben, zum Nachtheil desjenigen, an welchen das Recht, nach Ablauf dieser
Zeit gelangen soll, nichts vornehmen.

§. 169. In beyden Fällen (§. 164. 167.) behält derjenige, welcher mit dem Ablauf der
bestimmten Zeit die Sache herausgeben muß, die inzwischen gezognen Nutzungen.


